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Der Brexit und seine Folgen auf den Rechtsverkehr
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich seit
dem 1.1.2021

lm Brexit-Streit haben die Europäische Union und das Vereinigte
Königreich von Großbritannien und Nordirland (Ul0 nach kräfte-
zehrenden Verhandlungen auf den letzten Metern am 24.12.2020
ein Handels- und Kooperationsabkommen über die zukünftigen
Beziehungen vereinbart. Das Abkommen regelt bei Weitem nicht
alle Rechtsbeziehungen zwischen UK und EU, sondern nur einige
Bereiche. Für diejenigen Bereiche, zu denen das Abkommen keine
Regelungen enthält, muss auf internationale Verträge oder natio-
nale Regelungen zurückgegriffen werden. Der Beitrag gibt einen
Überblick über die Folgen für den Rechtsverkehr zwischen EU und
UK. Die Autoren hatten bereits nach dem Brexit-Referendum im
Jahr 201 6 eine erste Einschätzung zu den Folgen des Brexit aufden
Rechtsverkehr zwischen der EU und UK veröffentlicht (BB 2016,
1731). Die damaligen Einschätzungen werden anhand der gq-
schlossenen Vereinbarungen aktualisiert.

Karl Pörnbacher, RA, und Victoria Klrtenbach, RAin

Die Reform der |CC-Schiedsordnung 2021

Am 1.1.2021 ist die ergänzte Schiedsordnung der lnternationalen
Handelskammer in Paris (lCC) in Kraft getreten (lCC-SchO 2021).
Die Anderungen betreffen q. a. Anpassungen für die Verfahrens-

führung in Zeiten der Covid-19-Pandemie, mit denen die elehroni-
sche Einreichung von Schriftsätzen und die Durchführung von vir-
tuellen mündlichen Verhandlungen erleichtert werden. Außerdem
wurde insbesondere äie Einbeziehung von Dritten in ein Schieds-
verfahren erleichtert und eine neue Pflicht zur Offenlegung von
Prozessfi nanzierungen eingeführt.
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BGH: Generell kein Vergütunlsanspruch des nach Eröffnung des
lnsolvenzverfahrens bestellten gemeinsamen Vertreters gegen den
einzelnen Anleihegläubiger
Q1.1.2021 -!XZR77/20)

OLG-München: Keine analoge Anwendung des 5 104 AktG bei
Wahlanfechtung nach 5 22 MitbestG
Q2J22020 -31Wx436/20 - dazu BB-Kommentar von
fus. iur. Max Bärnreuther, M. Jur., Mäitre en droit, und
Dipl.-Jur. Florian wundriah)
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Entscheidungen
BFI{: Vorsteueraufteilung bei gemischt genutaen Gebäudeni sach-
gerechter Schlüssel bei erheblichen Ausstattungsunterschieden
(1 1.'t 1.2020 - XlRT /20)
BFH: Beiträge an einen nicht der Versicherungsaufsicht unterlie-
genden Solidarverein als Vorsorgeaufwendungen
(12.8.2020 -XR12/1s)
BFH: Von der ZfA vorgenommene Sperrung des Passworts für die
Datenübermittlung von Vorsorgeaufi,vendungen

{12.8.2020 -XR22/18)
BFH: Keine Auswirkungen auf das Einkommen des nach dem steu-
erlichen Übertragungsstichtag verstorbenen Gesellschafters einer
Kapitalgesellschaft durch deren rüclarirkende Verschmelzung auf
den Alleingesellschafter (8.9.2020 - X R 36/18)
BFH: Nichtzulassungsbeschwerde: Zur Beachtung des Grundsatzes

,,in dubio pro reo" im finanzgerichtlichen Verfahren
(26.1 1.2020 - Vt B 29/20)
BFH: Behandlung der Rüge, das FG habe die Bindungswirkung ei-

451 ner im ersten Rechtsgang ergangenen BFH-Entscheidung missach-
tet (30.1 1 .2020 - Vill B 1 38/1 9)
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Dr. Christian von Oertzen, RA/FASIR,

Dipl.-Kfm. Dr. Benjamin Weist StB, und

Dr. Philipp Windeknecht, Maitre en droit, RAISIB

Erbschaft steuerfinanzierun g nicht
verschonungsfähigen Betriebsvermögens

lm Rahmen der unentgeltlichen Übertragung von Betriebsvermö-
gen ist häufig auch erbschaft- und schenkungsteuerlich nicht be-
günstigtes Vermögen enthalten. Das ErbStG kennt zwar diverse
Optionen zur Unternehmensverschonung. Die Verschonungsrege-

lungen stoßen jedoch in verschiedenen Konstellationen insbeson-

dere bei sog. Großunternehmenserwerben an Grenzen. Die Unter-

nehmensnachfolger sind dann nicht selten mit hohen Erbschaft-

bzw. Schenkungsteuerbelastungen konfrontiert, die sie ohne Wei-

teres finanziell nicht bewältigen können. Der vorliegende Beitrag

zeigt grundsätzliche Gestaltungsmöglichkeiten auf, wie potenzielle
Steuerbelastungen im Rahmen der Nachfolgeplanung finanziell
abgesichert werden können.

Dipl.-Finw. Harald Bott, MR

JSIG 2020: Reform des Gemeinnützigkeitsrechts -
Teil ll
Mit dem vorliegenden zweiten Teil wird der in BB 2021, 414ff. be-
gonnene Beitrag zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts durch
das JSIG 2020 fortgesetzt.

465
Entscheidung

BFH: Ertragsteuerrechtliche Beurteilung der Veräußerung von im
Privatvermögen gehaltenen.Wirtschaftsgütern über eine lnternet-
plattform
(17.6.2020-XR18/i9)
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Aufsatz @@fl
Prof. Dr. Marion Titgemeyer

Entwurfeines Gesetzes zur Stärkung der Finanz-
marktintegrität: Diskussion der Reformpläne in
der literatur
Am 16.'12.2020 hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes
zur Stärkung der Finanzmarktintegrität beschlossen. Dies ist eine
Reaktion auf den Bilanzskandal beim ehemaligen DAX-Konzern
Wirecard. Mit dem Gesetzentwurf werden eine Reduzierung von
Schwachstellen bei der Kontrolle von Bilanzen, eine Stärkung der
Unabhängigkeit der Abschlussprüfer sowie eine Verbesserung von
internen Kontrollen in Unternehmen angestrebt. So sollen der
Finanzplatz Deutschland an Integrität sowie Attrahivität gewinnen
und verlorenes Vertrauen wieder aufgebaut werden. Der Beitrag
beschäftigt sich mit der Entstehung und ausgewählten lnhalten
des Gesetzentwurfs und gibt anschließend einen überblick über
die aktuelle Diskussion der Reformpläne in der Literatur.

Entscheidung

FG Köln: Behandlung von Verlusten aus Swapgeschäften -
Bewertungseinheit von Darlehensvertrag und Swapgeschäften
Q4.1.2019 - 12K2605/15 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Mathias Link, LL.M., RA)
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Entscheidungen
EuGH: EU-Vorschriften zum Befristu
rang vor nationalem Verfassungsrecht (i j
BAG: Kein Wegfall der Geschäftsgrundlqge
ge handelsbilanzieller Rückstellungen (8.I - 3 AZR 6sl1 9)
BAG: Darlegungslast bei tariflichen Eingru
(14.'10.2020 - 4 AZR2s2/19)

Aufsätze [@
Dr. Reinhard Künzl, VorsRi LAG München

Facebook, Twitter & Co - Persönlichkeitsrechte in
sozialen Netzwerken und Mitbestimmung des
Betriebsrats - Teil ll
Besteht bei der Eröffnung und/oder Nutzung eines Accounts eines
sozialen Netzwerkes durch einen Betrieb, ein Unternehmen oder
die Konzernspitze ein Mitbestimmungsrecht nach S 87 Abs. I Nr. 6
BetrVG, so schließt sich die Frage nach dem zu beteiligenden Gre-
mium (Konzern-/Gesamt./Betriebsrat) an. Weiter stellt sich die Fra-
ge nach den Folgen einer unterbliebenen Beteiligung, da das zu-
ständige Gremium etwa nicht beteiligt worden war, sich nicht
hatte beteiligen wollen oder weil es nicht gebildet ist. Kann ein
,,unteres" Gremium die Beteiligungsrechte wahrnehmen oder zu-
mindest auf das Einstellen des Accounts hinwirken? Oder müssen
die Arbeitnehmer es hinnehmen, dass der Accountbetreiber alle Er-

kenntnisse im Arbeitsverhältnis bzw. in einem Rechtsstreit gegen
sie verwenden kann? Diesen Fragen widmet sich der vorliegende
Beitrag (vgl. auch schon Künz!,88202'1,436).

Prof. Dr. Alexander Eufinger

Lohnfortzahlungspflicht bei fehlender
lmpfbereitschaft
Der Ausbruch des Coronavirus SARS-CoV-2 wirft seit dem vergan-
genen Jahr unzählige neue Rechtsfragen auf. Die Zulassung von
lmpfstoffen in Europa könnte die Situation entspannen - gibt je-
doch auch Anlass zu weiteren Fragestellungen. Ungeklärt ist bisher,
wie es mich mit der Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers ver-
hält, wenn sich Arbeitnehmer weigern, Gebrauch vom lmpfange-
bot zu machen. Darüber gibt dieser Beitrag Aufschluss.

Entscheidung

ArbG Stuttgart: Fristlose Anderungskündigung zur Einführung
von Kurzarbeit
(22 ;l 0.2020 - 1 1 Ca 29 5 0 / 20 - dazu BB-Ko m menta r von
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